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Anlage 24a 
zu § 53 Absatz 3 KWablO 

Wahl der Vertretung der kreisfreien Stadt - des Kreises· 

Wahl der Verbandsversammlung des Regionalverbands Ruhr* 

am .... „ ... „ ... „ .......... „ ......................... „ ...... . 

Schnellmeldung 

Die Schnellmeldung ist nach Ermittlung des Wahlergebnisses sofort weiterzugeben. 

An das 

für Inneres zuständige Ministerium 

des Landes Nordrhein-Westfalen 

40190 Düsseldorf 

Kennziffer 

Al +A2 Wahlberechtigte insgesamt 

B Wähler/innen 

c Ungültige Stimmen 

D Gültige Stimmen 

Zahl der Sitze „ .• „ .•...•.......•..........•.•......•.•...............•.•.•.• 

Lfd. 
Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber/in· 1 

Nummer1 

!. 

2. 

usw. 

Anzahl 

Es entfielen 

an Mandaten 

an Stimmen in aus 
Wahlbezirken Reservelisten 

(Unterschrift) 

Bei telefonischer Weitermeldung Hörer erst auflegen, wenn die Zahlen wiederholt sind. 

Insgesamt 

Durchgegeben: .............. „ ........... „ ................................................... . Uhrzeit: „.„„.„„.„„: „„„„„„„ ...... „„„„.„ .. „„„„„ ........ „„„„„ ...... „ 

(Name des/der Aufnehmenden) 

Das für Inneres zuständige Ministerium setzt vor jeder Wahl die für diese Schnellmeldung maßgebliche Reihenfolge fest. Parteien und Wählergruppen, 
die in der vorn für Inneres zuständigen Ministerium festgesetzten Reihenfolge nicht enthalten sind, aber im Wahlgebiet kandidiert haben, schließen sich 
in der Reihenfolge des Stimmzettels an. Die Angaben über Einzelbewerber/innen sind zusammengefasst am Schluss der Meldung aufzuführen. 

Unzutreffendes streichen 


